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Wassergebührenordnung - Geltende Fassung (GR-Beschluss vom 08.06.1989, zuletzt geändert mit GR-Beschluss vom 20.12.2023) 

Wassergebührenordnung 
der Gemeinde Tristach 

Der Gemeinderat der Gemeinde Tristach hat mit Gemeinderatsbeschluss vom 08.06.1989, zu-
letzt geändert mit Gemeinderatsbeschluss vom 20.12.2023, auf Grund des § 17 Abs. 3 Z 2 und 
4 des Finanzausgleichsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. 116/2016, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 
112/2023, nachstehende Wassergebührenordnung erlassen. 

§ 1 
Einteilung der Gebühren 

Für den Anschluss einer baulichen Anlage, einer Wohneinheit (bei Mehrfamilien-, Reihenwohn-
häusern oder Wohnanlagen), bzw. eines unbebauten Grundstückes an die Gemeindewasserlei-
tung, für den laufenden Wasserbezug und für die Benützung der Wasserzähler erhebt die Ge-
meinde Gebühren in Form einer Anschlussgebühr, einer laufenden Gebühr (Wasserzins) und 
einer Zählergebühr. 

§ 2 
Anschlussgebühr - Entstehung der Gebührenpflicht 

1. Wenn eine bauliche Anlage, eine Wohneinheit (bei Reihen- bzw. Mehrfamilienwohnhäusern 
und Wohnanlagen) oder ein unbebautes Grundstück an die Gemeindetrinkwasserleitung an-
geschlossen wird, und auch tatsächlich eine Wassernutzung bzw. Wasserentnahme möglich 
ist, wird eine Anschlussgebühr erhoben.  

 
2. Abgabenanspruch: 
 

2.1. Der Abgabenanspruch entsteht bei Neubauten und bei unbebauten Grundstücken mit 
dem Zeitpunkt des tatsächlichen Anschlusses an die Gemeindetrinkwasserleitung. 

2.2. Kommt (Kommen) zu einer bereits bestehenden Anlage (eine) Wohneinheit(en) durch 
Um- oder Zubaumaßnahmen (z.B. Dachgeschoßausbau, Aufstockung) hinzu, oder wird 
auf einem unbebauten Grundstück ein Gebäude errichtet, entsteht der Abgabenanspruch 
mit dem Zeitpunkt des Baubeginns des Um- oder Zubaues bzw. des Baues. 

 
3. Für bauliche Anlagen und unbebaute Grundstücke, für die eine Anschlussgebühr bereits ent-

richtet wurde, entsteht in folgenden Fällen die Gebührenpflicht nur in dem die frühere Bemes-
sungsgrundlage übersteigenden Umfang: 

 
3.1. Bei einer baulichen Anlage kommt eine weitere Wohnung bzw. Wohneinheit hinzu; 
3.2. Auf einem unbebauten Grundstück wird eine bauliche Anlage errichtet. 

§ 3 
Bemessungsgrundlage und Höhe der Wasseranschlussgebühr 

1. Bemessungsgrundlage für die Höhe der Wasseranschlussgebühr ist die Anzahl der  
 

1.1. angeschlossenen baulichen Anlagen, mit nur einer Wohnung bzw. Wohneinheit; 
1.2. Wohnungen bzw. Wohneinheiten (bei Reihen- bzw. Mehrfamilienwohnhäusern und 

Wohnanlagen); 
1.3. angeschlossenen unbebauten Grundstücke. 
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2. Die Anschlussgebühr beträgt € 883,57 + 10 % MWSt. pro  
 

2.1. angeschlossener baulicher Anlage bzw. pro baulicher Anlage mit höchstens einer Woh-
nung bzw. Wohneinheit (d.s. z.B.: Einfamilienwohnhäuser) 

2.2. angeschlossenem unbebautem Grundstück. 
 
 Bei Anlagen, die mehrere Wohneinheiten beinhalten (d.s. z.B.: Mehrfamilien-, Reihenwohn-

häuser und Wohnanlagen) erfolgt die Vorschreibung der Anschlussgebühr pro Wohneinheit 
nach m² Wohnnutzfläche (WNF) gestaffelt wie folgt: 

  
 Bis einschl. 70 m² WNF ............................ € 655,58 + 10 % MwSt.; 
 Über 70 m² bis einschl. 90 m² WNF .......... € 712,59 + 10 % MwSt.;  
 Über 90 m² bis einschl. 130 m² WNF ........ € 769,57 + 10 % MwSt.;  
 Über 130 m² WNF ..................................... € 883,57 + 10 % MwSt. 
 
3. Die Anschlussgebühr wird bescheidmäßig vorgeschrieben. 

§ 4 
Bemessungsgrundlage und Höhe des Wasserzinses 

1. Bemessungsgrundlage ist der durch Wasserzähler gemessene Wasserbezug. 
 
2. Der Wasserzins beträgt pro m³ Wasser € 1,05 zuzügl. 10 % MwSt. Für den Wasserbezug lt. 

Subzähler (Garten- bzw. Stallwasser) beträgt der Wasserzins pro m³ Wasser € 0,73 zuzügl. 
10 % MwSt. 

 
3. Während der Errichtung einer baulichen Anlage wird eine jährliche Pauschalgebühr in Höhe 

von € 9,98 zuzügl. 10 % MwSt. pro Anlage bzw. pro Wohneinheit eingehoben. 

§ 5 
Bemessungsgrundlage und Höhe der Zählergebühr 

1. Bemessungsgrundlage für die Vorschreibung der Zählergebühr ist die Anzahl der in einer An-
lage bzw. für ein unbebautes Grundstück eingebauten gemeindeeigenen Wasserzähler. 

 
2. Die jährliche Zählergebühr beträgt pro eingebautem Zähler bei einem 3-m³-Zähler € 15,53 zu-

zügl. 10 % MwSt. und bei einem 7-m³-Zähler € 17,60 zuzügl. 10 % MwSt. 

§ 6 
Gebührenschuldner 

Zur Entrichtung der Gebühren sind die Eigentümer der angeschlossenen Anlagen, Wohneinhei-
ten bzw. unbebauten Grundstücke verpflichtet. Die Nutznießer haften anteilsmäßig für die richtige 
und rechtzeitige Entrichtung der Gebühr. 

§ 7 
Verfahrensbestimmungen 

Für das Verfahren gelten die Bestimmungen der Tiroler Landesabgabenordnung LGBl. Nr. 
7/1963 in der jeweils gültigen Fassung. 

§ 8 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 01.01.2024 in Kraft. Gleichzeitig treten frühere Wassergebührenord-
nungen der Gemeinde Tristach außer Kraft. 


